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Erster Teil
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

im Bayerischen Landtag

Art. 1
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag
regeln sich nach den Vorschriften des Landeswahlgesetzes. 

Zweiter Teil
Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag und Beruf

Art. 2
Schutz der freien Mandatsausübung

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat im Baye-
rischen Landtag oder in der gesetzgebenden Körperschaft eines
anderen Landes zu bewerben, es zu übernehmen oder auszuüben.

(2) Benachteiligungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der
Bewerbung um ein Mandat sowie der Annahme und Ausübung
eines Mandats sind unzulässig. 

(3) Eine Kündigung oder Entlassung wegen der Annahme oder
Ausübung eines Mandats ist unzulässig. Eine Kündigung ist im
übrigen nur aus wichtigem Grund zulässig. Der Kündigungsschutz
beginnt mit der Aufstellung des Bewerbers durch das dafür zustän-
dige Organ der Partei oder mit der Einreichung des Wahlvor-
schlags. Er gilt ein Jahr nach Beendigung des Mandats fort. 

Art. 3
Wahlvorbereitungsurlaub

Einem Bewerber um einen Sitz im Bayerischen Landtag oder in der
gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes ist zur Vorbe-
reitung seiner Wahl innerhalb der letzten zwei Monate vor dem
Wahltag auf Antrag Urlaub bis zu zwei Monaten zu gewähren. Ein
Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts oder des Lohnes besteht für
die Dauer der Beurlaubung nicht. 
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Art. 4
Berufs- und Betriebszeiten

(1) Die Zeit der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag und in der
gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes ist nach Been-
digung des Mandats auf die Berufs- und Betriebszugehörigkeit
anzurechnen. 

(2) Im Rahmen einer bestehenden betrieblichen oder überbetrieb-
lichen Altersversorgung wird die Anrechnung nach Absatz 1 nur
im Hinblick auf die Erfüllung der Unverfallbarkeitsfristen des § 1b
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
vorgenommen. 

Art. 4a
Verhaltensregeln

(1) Der Bayerische Landtag gibt sich Verhaltensregeln. 

(2) Die Verhaltensregeln müssen Bestimmungen enthalten über 

1. ausgeübte Berufe und bestimmte Tätigkeiten, die zu veröffent-
lichen sind; 

2. bestimmte Tätigkeiten und Zuwendungen im Zusammenhang
mit der politischen Tätigkeit, die dem Präsidenten anzuzeigen
sind; 

3. die Offenlegung von Interessensverknüpfungen; 

4. die Unzulässigkeit eines Rechtsverhältnisses, auf Grund dessen
das Mitglied des Bayerischen Landtags Bezüge, ohne die danach
geschuldeten Dienste zu leisten, nur deshalb erhält, weil von
ihm im Hinblick auf sein Mandat erwartet wird, dass es im Bay-
erischen Landtag die Interessen des Zahlenden vertreten wird; 

5. das Verfahren bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln. 
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Dritter Teil 
Entschädigung der Mitglieder des Bayerischen Landtags und

Versorgung

1. Abschnitt
Leistungen an Mitglieder des Bayerischen Landtags

Art. 5
Entschädigung

(1) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags erhält als steuerpflichti-
ges Einkommen eine Entschädigung, die zwölfmal im Jahr gezahlt
wird. Sie beträgt  je Monat 6.641 Euro (ab 1. Juli 2010 6.648 Euro).

(2) Die Entschädigung beträgt für den Präsidenten das Zweifache,
für stellvertretende Präsidenten das Eineinhalbfache der Entschädi-
gung nach Absatz 1. 

(3) Die Entschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 werden zum
1. Juli 2010, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012 und zum 1. Juli 2013 an die
Einkommensentwicklung angepasst, die jeweils vom Juli des abge-
laufenen Jahres gegenüber dem Juli des vorangegangenen Jahres
eingetreten ist. Maßstab für die Anpassung ist die Veränderung
einer gewogenen Maßzahl der Einkommensentwicklung in Bay-
ern, die sich zusammensetzt aus 

1. dem Index der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste voll-
zeitbeschäftigter Arbeitnehmer  im produzierenden Gewerbe
und im Dienstleistungsbereich mit einem Anteil von 87,2 v.H.,

2. dem Monatsentgelt eines Beschäftigten der Entgeltgruppe 11
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für
das Tarifgebiet West im Bereich der Vereinigung der kommuna-
len Arbeitgeberverbände in der höchsten Stufe mit einem Anteil
von 6,2 v.H., 

3. den Bruttomonatsbezügen eines verheirateten Beamten (ohne
Kinder) des Freistaates Bayern der Besoldungsgruppe A 12 in
der höchsten Stufe mit einem Anteil von 6,6 v.H.

Die prozentuale Veränderung der nach Satz 2 ermittelten Maßzahl
der Einkommensentwicklung teilt das Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung bis 1. März eines Jahres dem Präsidenten mit.
Dieser veröffentlicht den neuen Betrag der Entschädigung im
Gesetz- und Verordnungsblatt. 
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(4) Der Auszahlungsbetrag der Entschädigungen nach den Absät-
zen 1 und 2 vermindert sich in Ansehung der zu den Kosten in
Pflegefällen nach Art. 20 zu gewährenden Leistungen vom 1. Janu-
ar 1995 an um ein Dreihundertfünfundsechzigstel. 

(5) Der Bayerische Landtag beschließt innerhalb des ersten Halb-
jahres nach der konstituierenden Sitzung über die Anpassung der
Entschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 mit Wirkung für die
gesamte Wahlperiode. Der Präsident leitet den Fraktionen einen
entsprechenden Gesetzesvorschlag zu. 

Art. 6
Mandatsausstattung, Kostenpauschale

(1) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags erhält zur Abgeltung
der durch das Mandat veranlassten Aufwendungen eine Mandats-
ausstattung, die Geld- und Sachleistungen umfasst. 

(2) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags erhält eine monatliche
Kostenpauschale für 

1. allgemeine Unkosten, insbesondere für die Betreuung des
Stimm- und Wahlkreises, Bürokosten, Porto und Telefon sowie
sonstige Auslagen, die sich aus der Stellung des Mitglieds des
Bayerischen Landtags ergeben,

2. Mehraufwendungen für Verpflegung und Übernachtung am Sitz
des Bayerischen Landtags und bei mandatsbedingten Reisen, 

3. Kosten für mandatsbedingte Fahrten

in Höhe von 3.109 Euro (ab 1. Juli 2010 3.103 Euro). Ein Mitglied
des Bayerischen Landtags, dem ein landeseigener Dienstwagen 
zur ausschließlichen Verfügung steht oder das Amtsbezüge
bezieht, erhält eine um 25 v.H. verminderte Kostenpauschale. Die
Kostenpauschale wird jeweils zum 1. Juli eines Jahres an die Ent-
wicklung des Verbraucherpreisindexes für Bayern angepasst, die
vom Juli des abgelaufenen Jahres gegenüber dem Juli des vorange-
gangenen Jahres eingetreten ist. Den Preisentwicklungssatz teilt
das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bis 1. März
eines Jahres dem Präsidenten mit. Dieser veröffentlicht den neuen
Betrag der Pauschale im Gesetz- und Verordnungsblatt. 

(3) Zur Mandatsausstattung gehören auch die Benutzung der Fern-
sprechanlagen im Parlamentsgebäude und die Inanspruchnahme
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sonstiger Sachleistungen des Bayerischen Landtags in Ausübung
des Mandats sowie die Benutzung der städtischen Verkehrsmittel
Münchens. 

(4) In jeder Wahlperiode kann ein Mitglied des Bayerischen Land-
tags auf Antrag für mandatsbedingte Informations- und Kommu-
nikationseinrichtungen einschließlich der entsprechenden Schu-
lungen gegen Nachweis bis zu 12.500 € erstattet erhalten, wobei ein
Eigenanteil von 15 v.H. zu leisten ist. Erstattet werden Aufwen-
dungen, die seit Beginn der Wahlperiode entstanden sind. Maßge-
bend ist das Rechnungsdatum, das unbeschadet Satz 2 bei Antrag-
stellung nicht länger als ein Jahr zurückliegen darf. Die Einrich-
tungen sind Eigentum des Mitglieds des Landtags. Bei einer Veräu-
ßerung von Erstattungsgegenständen innerhalb von vier Jahren ab
Rechnungsstellung ist der Zeitwert bzw. der höhere Verkaufserlös
vom Mitglied des Bayerischen Landtags zu erstatten. Das Gleiche
gilt bei einem Ausscheiden aus dem Bayerischen Landtag, wobei
für die Berechnung des Zeitwerts das Ende des fünften Monats
nach Ausscheiden maßgebend ist. Bei der Berechnung des Zeit-
werts wird von einer Wertminderung von jährlich 25 v.H. der
Anschaffungskosten abzüglich des Eigenanteils ab dem Tag der
Rechnungsstellung ausgegangen.  

(5) Die Mitglieder des Bayerischen Landtags haben das Recht zur
freien Fahrt auf allen staatlichen Verkehrseinrichtungen in Bayern
und dem Streckennetz der Deutschen Bahn AG in Bayern. 

(6) Ab dem Tag ihrer Wahl erhalten eine monatliche im Voraus zu
gewährende Aufwandsentschädigung 

a) der Präsident von 1.079 Euro,

b) die Vizepräsidenten von 541 Euro,

c) die Ausschussvorsitzenden von 510 Euro,

d) die stellvertretenden Ausschussvorsitzenden von 383 Euro. 

Satz 1 Buchstabe c und d gelten auch für die Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden der Enquete-Kommissionen, des
Parlamentarischen Kontrollgremiums und der Datenschutzkom-
mission. 
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Art. 7
Kürzung der Kostenpauschale

(1) Der Präsident bestimmt im Benehmen mit dem Ältestenrat,
welche Tage als Sitzungstage gelten. Während jeder Sitzung wird
eine Anwesenheitsliste ausgelegt. Trägt sich ein Mitglied des Baye-
rischen Landtags nicht in die Anwesenheitsliste ein, werden ihm
100 Euro bei einer Vollversammlung, 50 Euro bei einer Ausschuss-
sitzung von der Kostenpauschale einbehalten. Bleibt ein Mitglied
des Landtags einer Sitzung, die sich über den ganzen Tag erstreckt,
vormittags oder nachmittags fern, ermäßigt sich der Abzugsbetrag
auf die Hälfte. Die Eintragung in die Anwesenheitsliste wird vom
Zeitpunkt der Auslegung an ersetzt durch Amtieren als Präsident,
durch protokollierte Wortmeldung in einer Sitzung des Bayeri-
schen Landtags, durch Teilnahme an einer namentlichen Abstim-
mung oder einer geheimen Wahl, durch Eintragung in die Anwe-
senheitsliste eines Ausschusses oder des Ältestenrats oder durch
eine Dienstreisegenehmigung für den Sitzungstag. 

(2) Einem Mitglied des Bayerischen Landtags, das an einer nament-
lichen Abstimmung oder einer geheimen Wahl nicht teilnimmt
oder das bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit durch
Namensaufruf nicht anwesend ist, werden 25 Euro von der monat-
lichen Kostenpauschale abgezogen. Der Betrag kommt für einen
Tag höchstens viermal zum Abzug und nur insoweit, als der Abzug
100 Euro bei einer Vollversammlung nicht übersteigt.

(3) Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn das Mitglied
im Auftrag des Bayerischen Landtags an einer sonstigen Veranstal-
tung teilnimmt. 

(4) Ab dem 15. Tag einer ärztlich attestierten Erkrankung finden
die Abs. 1 und 2 insoweit Anwendung, als nur eine hälftige Kür-
zung erfolgt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Vollsitzungen
der Fraktionen. 

Art. 8
Arbeits-, Dienst- und Werkverträge

zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit

(1) Auf Antrag werden einem Mitglied des Bayerischen Landtags
zur Unterstützung seiner parlamentarischen Arbeit Kosten für
Arbeits-, Dienst- und Werkverträge in dem im Haushaltsgesetz



ABGEORDNETENGESETZ BayAbgG 11

vorgesehenen Umfang gegen Nachweis erstattet. Nicht erstat-
tungsfähig sind Kosten für Verträge mit Personen, die mit dem
Mitglied des Landtags verheiratet, oder im ersten Grad verwandt
oder im ersten Grad verschwägert sind. Nicht erstattungsfähig sind
auch Kosten für Beraterverträge, die keine konkreten Leistungen
zum Vertragsinhalt haben.

(2) Der Erstattungsanspruch besteht in der beantragten Höhe ab
dem Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt wird, frühestens
ab Erwerb der Rechtsstellung als Mitglied des Bayerischen Land-
tags. Beim Ausscheiden aus dem Landtag werden Kosten bis zum
Ende des fünften Monats nach dem Ausscheiden erstattet.

(3) Es werden monatliche Vorauszahlungen an das Mitglied des
Bayerischen Landtags geleistet.

(4) Bis spätestens 15. Februar ist für das vorausgegangene Kalen-
derjahr durch Rechnungslegung der Nachweis über die zweckbe-
stimmte Verwendung der Vorauszahlungen zu führen. 

(5) Nicht im Sinne der gesetzlichen Zweckbestimmung in
Anspruch genommene Vorauszahlungen sind zurückzuerstatten.
Das Gleiche gilt, wenn für das vorangegangene Kalenderjahr bis
zum 30. April des Folgejahres kein oder ein unzureichender Nach-
weis über die Verwendung im Sinne der gesetzlichen Zweckbe-
stimmung erbracht wurde. Zugleich sind künftige Vorauszahlun-
gen auszusetzen. Nach Vorlage der entsprechenden Verwendungs-
nachweise können in diesem Fall Leistungen auch rückwirkend
gewährt werden. 

(6) Wird bis Ende des Folgejahres kein oder ein unzureichender
Nachweis über die Verwendung im Sinne der gesetzlichen Zweck-
bestimmung erbracht, erlischt der Erstattungsanspruch in Höhe
der nicht nachgewiesenen Kosten.

Art. 9
Einschränkung von Leistungen nach Art. 6 und nach Art. 8

Ein Mitglied des Bayerischen Landtags, das im letzten Vierteljahr
der Wahlperiode in den Bayerischen Landtag eintritt, hat keinen
Anspruch auf Leistungen nach Art. 6 Abs. 2 und 4 sowie nach
Art. 8, wenn der Bayerische Landtag, abgesehen von den nach
Art. 26 der Verfassung eingesetzten Ausschüssen, seine Tätigkeit
bereits abgeschlossen hat. 
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Art. 10
Dienstreisen

(1) Dienstreisen sind Reisen im Auftrag des Bayerischen Landtags,
die vor Antritt der Reise vom Präsidenten genehmigt worden sind.
Die Mitglieder des Bayerischen Landtags sind berechtigt, Dienst-
reisen mit dem Flugzeug oder Schlafwagen durchzuführen. Für
Dienstreisen wird Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen
Reisekostengesetz gewährt. 

(2) Beruft der Präsident oder ein Ausschussvorsitzender mit
Genehmigung des Präsidenten eine im Sitzungsplan nicht vorgese-
hene Sitzung ein, so sind den teilnehmenden Mitgliedern des Bay-
erischen Landtags die notwendigen Fahrtkosten zu erstatten,
sofern sich das Mitglied des Bayerischen Landtags am Tag der Sit-
zung außerhalb des Landes aufhält. 

2. Abschnitt
Leistungen nach Ausscheiden aus dem Bayerischen Landtag

Art. 11
Übergangsgeld

(1) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags erhält nach seinem Aus-
scheiden aus dem Bayerischen Landtag Übergangsgeld, sofern es
dem Bayerischen Landtag mindestens ein Jahr angehört hat. Das
Übergangsgeld wird in Höhe der Entschädigung nach Art. 5 für
jedes Jahr der Mitgliedschaft einen Monat geleistet, höchstens
jedoch 18 Monate lang. Zeiten, für die bereits Übergangsgeld
gezahlt worden ist, bleiben unberücksichtigt. Bei der Berechnung
der Mandatsdauer wird ein verbleibender Rest von mehr als einem
halben Jahr als volles Jahr gezählt; datumsmäßige Verschiebungen
des Wahltags bleiben jedoch unberücksichtigt.  

(2) Ab dem zweiten Monat nach dem Ausscheiden aus dem Baye-
rischen Landtag werden alle Erwerbseinkommen und Versor-
gungsbezüge angerechnet. Erwerbseinkommen sind Einkommen
aus nichtselbstständiger Arbeit einschließlich Abfindungen sowie
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus
Land- und Forstwirtschaft sowie Entschädigungen als Mitglied des
Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestags oder in einer
gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes.  Nicht als
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Erwerbseinkommen gelten Aufwandsentschädigungen, soweit
diese einkommensteuerfreie Einnahmen sind. Wird Erwerbsein-
kommen nicht in Monatsbeträgen erzielt, ist das Erwerbseinkom-
men des Kalenderjahres, geteilt durch zwölf Kalendermonate,
anzusetzen. Soweit die Einkünfte nur durch einen Steuerbescheid
nachgewiesen werden können, sind bis dahin angemessene monat-
liche Abschlagszahlungen auf das Übergangsgeld zu gewähren.
Eine auf Grund des Versorgungsausgleichs vorgenommene Kür-
zung der Versorgungsbezüge bleibt unberücksichtigt. 

(3) Auf Antrag ist das Übergangsgeld nach Absatz 1 in einer
Summe oder monatlich zum halben Betrag für den doppelten Zeit-
raum zu bezahlen. Wurde ein Übergangsgeld in einer Summe
gezahlt, und erhält das ehemalige Mitglied des Bayerischen Land-
tags später Einkommen oder Versorgungsbezüge im Sinn von
Absatz 2, so ist der Betrag zu erstatten, der bei monatlicher Zah-
lung nach Absatz 2 anzurechnen wäre. Der Präsident bestimmt, in
welchen Teilbeträgen zu erstatten ist. 

(4) Tritt ein ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags wieder
in den Bayerischen Landtag ein, so ruht bei monatlicher Zahlung
der Anspruch nach Absatz 1. Wurde das ehemalige Mitglied des
Bayerischen Landtags in einer Summe abgefunden, so ist der
Betrag, der bei monatlicher Zahlung ruhen würde, zu erstatten.
Der Präsident bestimmt, in welchen Teilbeträgen zu erstatten ist.

(5) Stirbt ein ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags, so
werden die Leistungen nach Absatz 1 an den überlebenden Ehe-
gatten und die Abkömmlinge fortgesetzt, wenn Ansprüche auf
Hinterbliebenenversorgung nach diesem Gesetz nicht entstehen;
sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, so ist für die
Bestimmung des Zahlungsempfängers die Reihenfolge der Aufzäh-
lung maßgebend. 

(6) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Mitglied die Mitgliedschaft im
Bayerischen Landtag auf Grund des Art. 22 des Landeswahlgeset-
zes verliert. Der Präsident kann die Zahlungen aussetzen, wenn ein
Verfahren zu erwarten ist, das die Folgen nach Art. 22 des Landes-
wahlgesetzes nach sich zieht. 
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Art. 12
Anspruch auf Altersentschädigung

(1) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags erhält nach seinem Aus-
scheiden eine Altersentschädigung, wenn es das 67. Lebensjahr
vollendet und dem Bayerischen Landtag zehn Jahre angehört hat. 

(2) Mitglieder des Bayerischen Landtags, die vor dem 1. Januar
1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des
65. Lebensjahres. Für Mitglieder des Bayerischen Landtags, die
nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die Altersgrenze
wie folgt angehoben: 

Geburtsjahr Anhebung auf Alter
um Monate Jahr Monate

1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10
ab 1964 24 67

(3) Gehörte ein ausgeschiedenes Mitglied dem Bayerischen Land-
tag mehrmals mit Unterbrechung an, so sind die Zeitabschnitte
zusammen zu rechnen. Mit jedem über das zehnte Jahr hinausge-
henden Jahr bis zum 20. Jahr der Mitgliedschaft im Bayerischen
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Landtag entsteht der Anspruch auf Altersentschädigung ein halbes
Lebensjahr früher. Art. 11 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

Art. 13
Höhe der Altersentschädigung

Die Altersentschädigung beträgt bei einer Mitgliedschaft im Baye-
rischen Landtag von zehn Jahren 33,5 v.H. der Entschädigung nach
Art. 5 Abs. 1. Sie erhöht sich für jedes weitere Jahr der Mitglied-
schaft bis zum 20. Jahr um 3,825 v.H. Die Zeit der Wahrnehmung
der Ämter des Präsidenten und seiner Stellvertreter wird der
Berechnung der Altersentschädigung nach den Sätzen 1 und 2 mit
der Entschädigung nach Art. 5 Abs. 2 zugrunde gelegt. Art. 11
Abs. 1 letzter Satz gilt entsprechend. 

Art. 14
Berücksichtigung von Mandatszeiten in anderen Parlamenten

Zeiten der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament, im Deut-
schen Bundestag und im Parlament eines anderen Landes der
Bundesrepublik Deutschland gelten auf Antrag als Zeiten der Mit-
gliedschaft im Sinn des Art. 12. Werden durch die Anrechnung von
Mandatszeiten die Voraussetzungen für einen Anspruch nach die-
sem Gesetz erfüllt, so wird Altersentschädigung gezahlt. 

Art. 15
Gesundheitsschäden

(1) Hat ein Mitglied des Bayerischen Landtags während seiner
Zugehörigkeit zum Bayerischen Landtag ohne sein grobes Ver-
schulden Gesundheitsschäden erlitten, die seine Arbeitskraft dau-
ernd und so wesentlich beeinträchtigen, dass es sein Mandat und
bei seinem Ausscheiden aus dem Bayerischen Landtag die bei sei-
ner Wahl zum Bayerischen Landtag ausgeübte oder eine andere
zumutbare Erwerbstätigkeit nicht ausüben kann, so erhält es unab-
hängig von den in Art. 12 vorgesehenen Voraussetzungen eine
Altersentschädigung, deren Höhe sich nach Art. 13 richtet,
mindestens jedoch die Mindestaltersentschädigung nach Art. 13.
Ist der Gesundheitsschaden durch einen Unfall in Ausübung oder
infolge des Mandats eingetreten, so erhöht sich der Bemessungssatz
nach Art. 13 um 20 v.H. bis höchstens 71,25 v.H. 

(2) Erleidet ein ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags, das
unabhängig vom Lebensalter die Voraussetzung der Mitglied-



BayAbgG ABGEORDNETENGESETZ16

schaftsdauer nach Art. 12 erfüllt, Gesundheitsschäden im Sinn des
Absatzes 1, so erhält es Altersentschädigung, deren Höhe sich nach
Art. 13 richtet.  

(3) Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 werden nur auf Antrag
gewährt. Für zurückliegende Zeiten werden Leistungen nach den
Absätzen 1 und 2 höchstens für drei Monate vor Antragstellung
gewährt. Bei der Entscheidung über Anträge nach den Absätzen 1
und 2 ist ein amtsärztliches Gutachten der medizinischen Untersu-
chungsstelle der örtlich zuständigen Regierung einzuholen.

(4) Die Altersentschädigung nach Abs. 1 Satz 1 und nach Abs. 2
vermindert sich um 3,6 v.H. für jedes Jahr, um das sie vor Beginn
des Monats der Vollendung des 63. Lebensjahres, bei mindestens
13-jähriger Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag vor Beginn des
Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres bezogen wird. Die
Minderung darf 10,8 v.H. nicht übersteigen. Art. 12 Abs. 2 Satz 2
gilt entsprechend.

Art. 16
Versorgungsabfindung

(1) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags, das bei seinem Aus-
scheiden weder eine Anwartschaft noch einen Anspruch auf
Altersentschädigung nach den Art. 12 bis 15 erworben hat, erhält
für die Zeit der Zugehörigkeit im Bayerischen Landtag auf Antrag
eine Versorgungsabfindung. Sie wird für jeden angefangenen
Monat der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag in Höhe des für
diesen Monat jeweils geltenden Höchstbeitrags zur Rentenversi-
cherung der Angestellten zuzüglich 20 v.H. dieses Höchstbeitrags
gezahlt. 

(2) Werden die Voraussetzungen für eine Versorgungsabfindung
nach Absatz 1 erfüllt, diese aber nicht in Anspruch genommen,
wird auf Antrag für die Dauer der Mitgliedschaft im Bayerischen
Landtag nach Maßgabe des § 23 Abs. 2, 4, 7 und 8 des Abgeordne-
tengesetzes des Bundes eine Nachversicherung zur gesetzlichen
Rentenversicherung und in entsprechender Anwendung des § 23
Abs. 3 desselben Gesetzes für eine zusätzliche Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung vorgenommen. 

(3) An Stelle der Versorgungsabfindung nach Absatz 1 wird die
Zeit der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag auf Antrag als
Dienstzeit im Sinn des Besoldungs- und Versorgungsrechts der
Beamten und Richter berücksichtigt. 
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(4) Im Fall des Wiedereintritts in den Bayerischen Landtag begin-
nen die Fristen für die Mitgliedschaftsdauer nach Art. 12 neu zu
laufen, wenn ein Antrag nach den Absätzen 1 bis 3 gestellt wurde. 

(5) Hat ein ausgeschiedenes Mitglied bis zu seinem Tod keinen
Antrag auf Versorgungsabfindung gestellt, können sein überleben-
der Ehegatte oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, die leib-
lichen oder die als Kind angenommenen Kinder einen Antrag nach
Abs. 1 stellen. 

Art. 17
Überbrückungsgeld für Hinterbliebene

(1) Stirbt ein Mitglied des Bayerischen Landtags, so erhalten sein
überlebender Ehegatte und seine Abkömmlinge ein Überbrü-
ckungsgeld in Höhe einer Entschädigung nach Art. 5 Abs. 1. Das
Überbrückungsgeld beträgt bei einer Dauer der Mitgliedschaft von
mehr als acht Jahren das Eineinhalbfache der Entschädigung nach
Art. 5 Abs. 1. Sind mehrere Berechtigte vorhanden, ist das Über-
brückungsgeld in der Reihenfolge der Aufzählung in Satz 1 zu
gewähren; bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann von dieser
Reihenfolge abgewichen oder das Überbrückungsgeld aufgeteilt
werden. Sind Hinterbliebene im Sinn des Satzes 1 nicht vorhanden,
so wird auf Antrag sonstigen Personen, die die Kosten der letzten
Krankheit oder der Bestattung getragen haben, das Überbrü-
ckungsgeld bis zur Höhe ihrer Aufwendungen gewährt. 

(2) Das Gleiche gilt beim Tod eines ehemaligen Mitglieds des Bay-
erischen Landtags, das Altersentschädigung erhält oder eine
Anwartschaft auf Altersentschädigung erworben hat; bei der
Berechnung des Überbrückungsgeldes tritt an die Stelle der
Entschädigung nach Art. 5 Abs. 1 die Altersentschädigung nach
Art. 13 Sätze 1, 2 und 4.  

(3) Die Hinterbliebenen eines Mitglieds des Bayerischen Landtags
im Sinn von Absatz 1 Satz 1 erhalten die noch nicht abgerechneten
Leistungen nach diesem Gesetz, soweit sie im Zeitpunkt des Todes
fällig waren. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

Art. 18
Hinterbliebenenversorgung

(1) Der überlebende Ehegatte eines Mitglieds oder eines ehemali-
gen Mitglieds des Bayerischen Landtags erhält 55 v.H. der Alters-
entschädigung, sofern der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes
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die Voraussetzungen für die Gewährung einer Altersentschädigung
erfüllte oder Anspruch auf Altersentschädigung hatte. 

(2) Der überlebende Ehegatte eines Mitglieds oder eines ehemali-
gen Mitglieds des Bayerischen Landtags, das unabhängig vom
Lebensalter die Voraussetzung der Mitgliedschaftsdauer nach
Art. 12 erfüllt, erhält 55 v.H. der Altersentschädigung, deren Höhe
sich nach Art. 13 bestimmt. 

(3) Der überlebende Ehegatte eines Mitglieds des Bayerischen
Landtags, das die Voraussetzungen des Art. 12 nicht erfüllt, erhält
55 v.H. der Mindestaltersentschädigung nach Art. 13. 

(4) Die Abkömmlinge eines ehemaligen Mitglieds des Bayerischen
Landtags, das zur Zeit seines Todes Altersentschädigung erhalten
hätte, eines verstorbenen Mitglieds des Bayerischen Landtags oder
eines verstorbenen Empfängers von Altersentschädigung erhalten
Waisengeld. Es beträgt für die Vollwaise 20 und die Halbwaise
zwölf v.H. der Altersentschädigung nach den Absätzen 1 bis 3. 

Art. 18a
Versorgungsausgleich

Die Berechnung und Durchführung des Versorgungsausgleichs
bestimmt sich nach § 25a des Abgeordnetengesetzes des Bundes. 

Art. 19
Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind für die
Versorgung die Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes
sinngemäß anzuwenden.  

3. Abschnitt
Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-,

Pflege- und Geburtsfällen, Unterstützungen

Art. 20
Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-,

Pflege- und Geburtsfällen

(1) Die Mitglieder und diejenigen ehemaligen Mitglieder des Baye-
rischen Landtags, die Versorgungsbezüge aus dem Versorgungs-



ABGEORDNETENGESETZ BayAbgG 19

werk oder nach diesem Gesetz erhalten, sowie die Bezieher von
Hinterbliebenenversorgung aus dem Versorgungswerk oder nach
diesem Gesetz erhalten eine Beihilfe zu den notwendigen Kosten in
Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen in sinngemäßer Anwen-
dung der Beihilfevorschriften für die bayerischen Staatsbeamten,
sofern sich ein Anspruch auf Beihilfe nicht aus anderen Vorschrif-
ten ergibt. Versorgungsempfänger im Sinn dieser Vorschrift ist
auch derjenige, dessen Anspruch auf Altersentschädigung deshalb
ruht, weil er Übergangsgeld bezieht. 

(2) Die Beihilfe wird auch gewährt für die Dauer des Anspruchs auf
Übergangsgeld nach Art. 11 Abs. 1, mindestens jedoch für die
Dauer von sechs Monaten nach Ausscheiden aus dem Bayerischen
Landtag. Besteht ein Anspruch auf eine Beihilfe auch gegenüber
dem Deutschen Bundestag, so ruht der Anspruch nach diesem
Gesetz. 

(3) An Stelle des Anspruchs auf Beihilfe nach den Absätzen 1 und
2 erhalten die in Absatz 1 genannten Personen einen Zuschuss zu
ihren Krankenversicherungsbeiträgen entsprechend § 27 Abs. 2 des
Abgeordnetengesetzes des Bundes. Als Zuschuss ist die Hälfte des
aus eigenen Mitteln geleisteten Krankenversicherungsbeitrags,
höchstens jedoch die Hälfte des Höchstbeitrags zur gesetzlichen
Krankenversicherung  monatlich zu zahlen. 

(4) Der Anspruch auf den Zuschuss zu den Krankenversicherungs-
beiträgen nach Absatz 3 schließt bei den Mitgliedern des Bayeri-
schen Landtags ein den Anspruch auf einen Zuschuss in Höhe der
Hälfte des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegeversicherungsbei-
trags, höchstens jedoch die Hälfte des Höchstbeitrags der sozialen
Pflegeversicherung. 

(5) Die Entscheidung darüber, ob das Mitglied des Bayerischen
Landtags an Stelle der Leistungen nach Absatz 1 den Zuschuss
nach Absatz 3 in Anspruch nehmen will, ist innerhalb von vier
Monaten nach Annahme des Mandats dem Präsidenten mitzutei-
len; die Entscheidung ist für die Dauer der Wahlperiode unwider-
ruflich. Versorgungsempfänger oder Bezieher von Hinterbliebe-
nenversorgung haben die Entscheidung innerhalb von vier Mona-
ten nach Zustellung des Übergangsgeldbescheids bzw. Versor-
gungsbescheids dem Präsidenten mitzuteilen; sie bleiben an diese
Entscheidung für die Dauer von mindestens vier Jahren gebunden.  
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Art. 21
Unterstützungen

Der Präsident kann in besonderen Fällen einem Mitglied des Bay-
erischen Landtags einmalige Unterstützungen, einem ausgeschie-
denen Mitglied des Bayerischen Landtags und dessen Hinterblie-
benen einmalige Unterstützungen und laufende Unterhaltszu-
schüsse gewähren. 

4. Abschnitt
Anrechnung beim Zusammentreffen mehrerer Bezüge

aus öffentlichen Kassen

Art. 22
Anrechnung mehrerer Bezüge aus öffentlichen Kassen

(1) Hat ein Mitglied des Bayerischen Landtags neben der Entschä-
digung nach Art. 5 Anspruch auf Einkommen aus einem Amtsver-
hältnis oder aus der Verwendung im öffentlichen Dienst, so wird
die Entschädigung um 50 v.H. gekürzt; der Kürzungsbetrag darf
jedoch 30 v.H. des Einkommens nicht übersteigen. 

(2) Hat ein Mitglied des Bayerischen Landtags neben der Entschä-
digung nach Art. 5 Anspruch auf Versorgungsbezüge aus einer
Verwendung im öffentlichen Dienst, so wird die Entschädigung
um 50 v.H. der Versorgungsbezüge, höchstens jedoch um 50 v.H.
der Entschädigung nach Art. 5 Abs. 1 gekürzt. Entsprechendes gilt
für Renten im Sinne des § 55 Abs. 1 Satz 2 des Beamtenversor-
gungsgesetzes mit Ausnahme von Renten aus einer freiwilligen
Pflichtversicherung auf Antrag gemäß § 4 Abs. 2 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch; § 55 Abs. 3 und 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden.

(3) Versorgungsansprüche nach diesem Gesetz ruhen neben dem
Einkommen aus einem Amtsverhältnis oder einer Verwendung im
öffentlichen Dienst um 50 v.H. des Betrags, um den sie und das
Einkommen die Entschädigung nach Art. 5 Abs. 1 übersteigen,
höchstens jedoch in Höhe des Einkommens. Dasselbe gilt für Ein-
kommen aus einer Beschäftigung bei Vereinigungen, Einrichtungen
oder Unternehmen, deren Kapital (Grundkapital, Stammkapital)
sich zu mehr als 50 v.H. in öffentlicher Hand befindet oder die zu
mehr als der Hälfte aus öffentlichen Mitteln unterhalten werden. 
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(4) Versorgungsansprüche nach diesem Gesetz ruhen neben Ver-
sorgungsbezügen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst um
50 v.H. des Betrags, um den sie und die Versorgungsbezüge aus der
Verwendung im öffentlichen Dienst die Entschädigung nach Art. 5
Abs. 1 (Kürzungsgrenze) übersteigen, höchstens jedoch in Höhe
der Versorgungsbezüge. Entsprechendes gilt beim Bezug von Ren-
ten im Sinn des § 55 Abs. 1 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes
nach Maßgabe des § 29 Abs. 4 Satz 3 des Abgeordnetengesetzes des
Bundes.  

(5) Für die Zeit, für die das Mitglied des Bayerischen Landtags eine
Entschädigung als Mitglied des Europäischen Parlaments oder des
Deutschen Bundestags erhält, wird die Entschädigung nach Art. 5
nicht gewährt. 

(6) Bezieht ein ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags Ver-
sorgungsbezüge nach diesem Gesetz und eine Entschädigung als
Mitglied des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestags
oder als Abgeordneter in einer gesetzgebenden Körperschaft eines
anderen Landes, so ruht der Versorgungsanspruch nach diesem
Gesetz bis zur Höhe des Betrags der Entschädigung, die er als
Abgeordneter des anderen Parlaments erhält. Die Versorgung nach
diesem Gesetz ruht für ein ehemaliges Mitglied des Europäischen
Parlaments bis zur Höhe der Versorgung des Europäischen Parla-
ments, soweit nicht bereits eine Anrechnung dieser Versorgungs-
bezüge durch den Deutschen Bundestag erfolgt. Entsprechendes
gilt für die Hinterbliebenen (Art. 18). 

(7) Die Versorgungsbezüge mit Ausnahme der Renten gemäß Abs.
2 Satz 2 werden nur mit dem Teil in die Anrechnung einbezogen,
der nicht auf eigenen Beiträgen beruht. Die Absätze 1 bis 4 sind
nicht auf Leistungen nach dem Sonderzahlungsgesetz des Bundes
oder eines Landes oder entsprechende Leistungen auf Grund tarif-
licher Regelungen anzuwenden. Bei Anwendung der Absätze 1 bis
4 sind Aufwandsentschädigungen, Unfallausgleich, Urlaubsgelder
und einmalige Zahlungen außer Betracht zu lassen. Bei der Anrech-
nung von Versorgungsbezügen nach den Absätzen 2 und 4 bleibt
eine auf Grund des Versorgungsausgleichs vorgenommene Kür-
zung der Versorgungsbezüge unberücksichtigt. 

(8) Bei den Anrechnungsgrenzen der Absätze 3 und 4 wird die Zeit
der Entschädigung nach Art. 5 Abs. 2 entsprechend berücksichtigt. 
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(9) Als Einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst
gelten auch Entschädigungen an kommunale Wahlbeamte im
Ehrenbeamtenverhältnis. 

(10) Besteht neben den Leistungen nach diesem Gesetz ein
Anspruch auf Versorgungsbezüge aus einem Amtsverhältnis, gel-
ten die Abs. 1 bis 9 mit folgenden Maßgaben:

1. In Abs. 2 treten an die Stelle der Kürzungssätze von 50 v.H.
jeweils die Kürzungssätze von 65 v.H.

2. In Abs. 4 beträgt die Kürzungsgrenze 85 v.H. der Entschädi-
gung nach Art. 5 Abs. 1.

(11) Versorgungsbezüge, die Hinterbliebene nach diesem Gesetz
beziehen, ruhen neben eigenen Versorgungsbezügen aus einer Mit-
gliedschaft im Bayerischen Landtag in Höhe des Betrages, um den
diese Bezüge die Höchstversorgung nach diesem Gesetz überstei-
gen.

5. Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

Art. 23
Diätenkommission

(1) Zu Beginn der Wahlperiode wird eine aus sieben unabhängigen
Mitgliedern bestehende Kommission gebildet (Diätenkommis-
sion). Deren Mitglieder werden vom Bayerischen Landtag auf Vor-
schlag des Ältestenrats berufen. Sie dürfen nicht dem Bayerischen
Landtag oder einer anderen gesetzgebenden Körperschaft angehö-
ren. 

(2) Die Diätenkommission ist vom Präsidenten bei beabsichtigten
Änderungen von Leistungen nach diesem Gesetz zu hören.  

Art. 24
Beginn und Ende der Ansprüche, Zahlungsvorschriften

(1) Die in den Art. 5, 6 Abs. 1 bis 5, Art. 8 und Art. 20 geregelten
Ansprüche entstehen mit dem Tag, an dem die Rechtsstellung als
Mitglied des Bayerischen Landtags erworben wird. Ausscheidende
Mitglieder des Bayerischen Landtags erhalten die Entschädigung
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nach Art. 5 und die Aufwandsentschädigung nach Art. 6 bis zum
Ende des Monats, in dem ihre Mitgliedschaft endet. Die Leistungen
nach Satz 1 werden für einen Monat nur einmal gewährt. 

(2) Die Altersentschädigung wird vom Ersten des Monats, in wel-
chem das anspruchsbegründende Ereignis eintritt, bis zum Ablauf
des Monats gewährt, in dem der Berechtigte stirbt. Sie wird vom
Ersten des folgenden Monats an gewährt, wenn für den Monat, in
welchem das anspruchsbegründende Ereignis eintritt, die Leistun-
gen nach Absatz 1 Satz 2 gewährt wurden. 

(3) Der Anspruch auf Altersentschädigung ruht während der Zeit,
für die ein Anspruch auf Übergangsgeld nach Art. 11 Abs. 1
besteht. Der Anspruch auf Altersentschädigung ruht ferner bei
einem späteren Wiedereintritt in den Bayerischen Landtag für die
Dauer der Mitgliedschaft. 

(4) Altersentschädigung nach diesem Gesetz wird nicht gezahlt,
wenn das Mitglied des Bayerischen Landtags oder das ehemalige
Mitglied des Bayerischen Landtags seine Mitgliedschaft im Bayeri-
schen Landtag auf Grund des Art. 22 Satz 2 des Landeswahlgeset-
zes verliert oder verlieren würde. Für die Zeit der Mitgliedschaft im
Bayerischen Landtag gilt Art. 16. 

(5) Die Leistungen nach Art. 5, 6 Abs. 2, Art. 8, 11, 12, 15, 18 und
20 Abs. 3 und 4 werden monatlich im Voraus gezahlt. Ist nur ein
Teil zu leisten, so wird für jeden Kalendertag ein Dreißigstel
gezahlt. Art. 25 gilt entsprechend. 

(6) Im Fall der Auflösung des Bayerischen Landtags stehen den
Mitgliedern des Bayerischen Landtags die in den Art. 5 und 6 gere-
gelten Ansprüche bis zum Ende des Monats zu, in dem die Neu-
wahl stattfindet. Für die Mitglieder des neu gewählten Bayerischen
Landtags entstehen diese Ansprüche bereits mit dem Ersten des auf
die Neuwahl folgenden Monats, sofern sie nicht nach Absatz 1 zu
einem früheren Zeitpunkt entstanden sind. 

Art. 25
Aufrundung

Die Leistungen nach Art. 5 Abs. 1 und 2, Art. 6 Abs. 2 und 6, Art. 8
sowie Art. 11 bis 18 werden auf volle Euro aufgerundet. 
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Art. 26
Verzicht, Übertragbarkeit

Ein Verzicht auf die Entschädigung nach Art. 5, auf die Kosten-
pauschale nach Art. 6 Abs. 2 sowie auf die Leistungen des
2. Abschnitts des Dritten Teils dieses Gesetzes mit Ausnahme  des
Übergangsgeldes nach Art. 11 ist unzulässig. Der Anspruch aus
Art. 6 ist nicht übertragbar. Der Anspruch auf Entschädigung nach
Art. 5 ist nur bis zur Hälfte übertragbar. Im übrigen gelten die Vor-
schriften der §§ 850 ff. der Zivilprozessordnung. 

Art. 27
Verwendung im öffentlichen Dienst

Verwendung im öffentlichen Dienst im Sinn dieses Gesetzes ist
eine Verwendung im Sinn des § 53 Abs. 8 des Beamtenversor-
gungsgesetzes. 

Vierter Teil
Angehörige des öffentlichen Dienstes im Bayerischen Landtag

1. Abschnitt
Wahlvorbereitungsurlaub

Art. 28
Wahlvorbereitungsurlaub

Stimmt ein Beamter seiner Aufstellung als Bewerber für die Wahl
zum Bayerischen Landtag, zu einer gesetzgebenden Körperschaft
eines anderen Landes oder zum Deutschen Bundestag zu, so ist
ihm auf Antrag innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahl-
tag der zur Vorbereitung seiner Wahl erforderliche Urlaub unter
Wegfall der Dienstbezüge zu gewähren. Der Wegfall der Dienstbe-
züge berührt den Anspruch des Beamten auf Beihilfen zu Aufwen-
dungen in Krankheits- und Geburtsfällen sowie zur Gesundheits-
vorsorge nicht; dies gilt für die übrigen Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes entsprechend. 
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2. Abschnitt
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat

Art. 29
Unvereinbare Ämter

Ein Beamter mit Dienstbezügen kann nicht Mitglied des Bayeri-
schen Landtags sein. Dies gilt auch für die Beamten mit Dienstbe-
zügen im Sinn der Beamtengesetze anderer Länder und des Bun-
des, ebenso für Beamte und hauptberufliche Angestellte von juri-
stischen Personen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen
oder privaten Rechts, an denen die öffentliche Hand mit mehr als
50 v.H. beteiligt ist; eine Beteiligung am Stimmrecht genügt.  

Art. 30
Ruhen der Rechte und Pflichten

aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

(1) Ein in den Bayerischen Landtag gewählter Beamter mit Dienst-
bezügen scheidet mit dem Erwerb der Rechtsstellung als Mitglied
des Bayerischen Landtags aus seinem Amt aus. Die Rechte und
Pflichten aus dem Dienstverhältnis eines in den Bayerischen Land-
tag gewählten Beamten mit Dienstbezügen ruhen für die Dauer der
Mitgliedschaft mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegen-
heit und des Verbots der Annahme von Belohnungen und
Geschenken. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied des Bayerischen
Landtags in ein solches Dienstverhältnis berufen wird, von dem
Tag an, mit dem seine Ernennung wirksam wird. Der Beamte hat
das Recht, seine Amts- oder Dienstbezeichnung mit dem Zusatz
„außer Dienst“ („a. D.“) zu führen. Bei unfallverletzten Beamten
bleiben die Ansprüche auf das Heilverfahren und einen Unfallaus-
gleich unberührt. Satz 2 gilt längstens bis zum Eintritt oder bis zur
Versetzung in den Ruhestand. 

(2) Für den in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten gilt
Absatz 1 längstens bis zum Eintritt oder bis zur Versetzung in den
dauernden Ruhestand sinngemäß. 

(3) Einem in den Bayerischen Landtag gewählten Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst ist auf seinen Antrag Urlaub
ohne Anwärterbezüge zu gewähren. Wird der Beamte nach Beste-
hen der Laufbahnprüfung zum Beamten auf Probe ernannt, so
ruhen seine Rechte und Pflichten aus diesem Dienstverhältnis nach
Absatz 1 von dem Tag an, mit dem die Ernennung wirksam wird. 
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Art. 31
Wiederverwendung nach Beendigung des Mandats

(1) Nach der Beendigung der Mitgliedschaft im Bayerischen Land-
tag ruhen die in dem Dienstverhältnis eines Beamten begründeten
Rechte und Pflichten für längstens weitere sechs Monate. Der
Beamte ist auf seinen Antrag, der binnen drei Monaten seit der
Beendigung der Mitgliedschaft zu stellen ist, spätestens drei Mona-
te nach Antragstellung wieder in das frühere Dienstverhältnis
zurückzuführen. Das ihm zu übertragende Amt muss derselben
oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören wie das zuletzt
bekleidete Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt
ausgestattet sein. Vom Tag der Antragstellung an erhält er die
Dienstbezüge des zuletzt bekleideten Amts. 

(2) Stellt der Beamte nicht binnen drei Monaten seit der Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag einen Antrag
nach Absatz 1, so ruhen die in dem Dienstverhältnis begründeten
Rechte und Pflichten (Art. 30 Abs. 1) weiter bis zum Eintritt oder
bis zur Versetzung in den Ruhestand. Die oberste Dienstbehörde
kann den Beamten jedoch, wenn er weder dem Bayerischen Land-
tag mindestens zwei Wahlperioden angehört noch bei der Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag das 55. Lebens-
jahr vollendet hat, unter Übertragung eines Amts im Sinn des
Absatzes 1 Satz 3 wieder in das frühere Dienstverhältnis zurück-
führen; lehnt der Beamte die Rückführung ab oder folgt er ihr
nicht, so ist er entlassen. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der
Beamte während der Dauer seiner Mitgliedschaft im Bayerischen
Landtag Mitglied der Bayerischen Staatsregierung gewesen ist. 

Art. 32
Dienstzeiten im öffentlichen Dienst

(1) Das Besoldungsdienstalter eines Beamten wird unbeschadet der
Regelung des Art. 16 Abs. 3 nach Beendigung der Mitgliedschaft
im Bayerischen Landtag entsprechend den allgemeinen für Beamte
geltenden Vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes hinausge-
schoben. Wird der Beamte nach Art. 31 Abs. 1 in das frühere
Dienstverhältnis zurückgeführt, gilt Satz 1 nach dem Ende des
Ruhens der Rechte und Pflichten entsprechend. 

(2) Wird der Beamte nicht nach Art. 31 in das frühere Dienstver-
hältnis zurückgeführt, so wird das nach Absatz 1 Satz 1 festgesetz-
te Besoldungsdienstalter um die Zeit nach Beendigung der Mit-
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gliedschaft im Bayerischen Landtag bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalls hinausgeschoben. 

(3) Die Zeit der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag gilt unbe-
schadet der Regelung des Art. 16 Abs. 3 nicht als Dienstzeit im
Sinn des Versorgungsrechts. Das Gleiche gilt für die Zeit nach der
Beendigung der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag, wenn der
Beamte nicht nach Art. 31 in das frühere Dienstverhältnis zurück-
geführt wird. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn ein Antrag nach
Art. 31 Abs. 1 Satz 2 gestellt wird. 

(4) Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag
ist die Zeit der Mitgliedschaft auf laufbahnrechtliche Dienstzeiten,
mit Ausnahme der Probezeit, anzurechnen. 

Art. 33
Entlassung

Der Beamte, der in ein mit dem Mandat unvereinbares Amt beru-
fen wird, ist zu entlassen, wenn er zur Zeit der Ernennung Mitglied
des Bayerischen Landtags, des Deutschen Bundestags, des Europä-
ischen Parlaments oder einer gesetzgebenden Körperschaft eines
anderen Landes war und nicht innerhalb der von der obersten
Dienstbehörde zu bestimmenden angemessenen Frist sein Mandat
niederlegt. 

Art. 34
Beförderungsverbot

Legt ein Beamter sein Mandat nieder und bewirbt er sich zu diesem
Zeitpunkt erneut um einen Sitz im Bayerischen Landtag, im Deut-
schen Bundestag oder im Europäischen Parlament, so ist die Über-
tragung eines anderen Amts mit höherem Endgrundgehalt und die
Übertragung eines anderen Amts beim Wechsel der Laufbahngrup-
pe nicht zulässig. Satz 1 gilt entsprechend für die Zeit zwischen
zwei Wahlperioden.  

Art. 35
Beamte auf Zeit, Wahlbeamte auf Zeit

(1) Die Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis eines Beam-
ten auf Zeit oder eines Wahlbeamten auf Zeit ruhen längstens bis
zum Ablauf der Amtszeit. 

(2) Fällt bei einem Wahlbeamten auf Zeit der Ablauf der Amtszeit
auf einen Zeitpunkt nach dem Ausscheiden aus dem Bayerischen
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Landtag, gilt die Amtszeit zu diesem Zeitpunkt insgesamt als abge-
leistet. Kehrt der Wahlbeamte auf Zeit in der Zeit zwischen dem
Ausscheiden aus dem Bayerischen Landtag und dem Ablauf seiner
Amtszeit in ein Beamtenverhältnis zurück, so kann die Dienstzeit
nur einmal berücksichtigt werden. 

(3) Art. 31 gilt nicht für Wahlbeamte auf Zeit. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Wahlbeamte auf Zeit, die ein
Mandat im Deutschen Bundestag annehmen. 

Art. 36
Richter und Angestellte des öffentlichen Dienstes

(1) Die Art. 30 bis 32 und 34 gelten für Richter entsprechend. 

(2) Die Art. 29 bis 35 gelten für Angestellte des öffentlichen Dien-
stes sinngemäß. Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Bayeri-
schen Landtag ist die Zeit der Mitgliedschaft auf Dienst- und
Beschäftigungszeiten anzurechnen; im Rahmen einer bestehenden
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung gilt dies nur
im Hinblick auf Vorschriften, die die Anwartschaft oder den
Anspruch dem Grund nach regeln. 

Fünfter Teil
Übergangsregelung, Inkrafttreten

Art. 37
Übergangsregelung für die Angehörigen

des öffentlichen Dienstes

(1) Der auf Grund des Gesetzes über die Unvereinbarkeit von Amt
und Mandat für Angehörige des öffentlichen Dienstes (Rechtsstel-
lungsgesetz) in den Ruhestand getretene Beamte, der in einen nach
der Verkündung dieses Gesetzes zu wählenden Landtag gewählt
wird, gilt mit dem Tag der Annahme des Mandats wieder als in das
Beamtenverhältnis unter gleichzeitigem Ruhen der Rechte und
Pflichten (Art. 30 Abs. 1) berufen, sofern er die allgemeinen Vor-
aussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis noch
erfüllt. Ansprüche, die bis zum Ende der laufenden Legislaturpe-
riode hinsichtlich der Anrechnung von Mandatszeiten als Dienst-
zeit im Sinn des Besoldungs- und Versorgungsrechts entstanden
sind, bleiben erhalten. Das gilt entsprechend hinsichtlich der Rech-
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te nach Art. 3 Abs. 7 des Rechtsstellungsgesetzes vom 23. Juni
1966. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Richter sowie sinngemäß für
Angestellte des öffentlichen Dienstes, soweit sie zu dem im Rechts-
stellungsgesetz genannten Personenkreis gehören. 

Art. 38
Versorgung für Zeiten vor Inkrafttreten des Gesetzes

(1) Ein vor dem 1. Juni 1968 ausgeschiedenes Mitglied des Bayeri-
schen Landtags oder seine Hinterbliebenen erhalten ab 1. April
1979 eine Altersentschädigung bzw. Hinterbliebenenversorgung
nach den Art. 12 bis 19, 22, 24 Abs. 3 bis 6, Art. 25 und 27. 

(2) Ein Mitglied des Bayerischen Landtags, das in der Zeit vom 
1. Juni 1968 bis zum Inkrafttreten des Bayerischen Abgeordneten-
gesetzes aus dem Bayerischen Landtag ausgeschieden ist, und seine
Hinterbliebenen erhalten Versorgung nach der Satzung des Versor-
gungswerks des Bayerischen Landtags in der jeweils geltenden Fas-
sung. An Stelle der Versorgung nach Satz 1 wird auf Antrag für
Zeiten der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag Versorgung
nach diesem Gesetz gewährt; dabei werden Zeiten nicht berück-
sichtigt, soweit das Mitglied auf eigenen Antrag von der Mitglied-
schaft befreit war oder ihm die eigenen Beiträge zur Alters- und
Hinterbliebenenversorgung erstattet worden sind. Der Antrag ist
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestim-
mung beim Präsidenten zu stellen. 

(3) Ein Mitglied, das dem Bayerischen Landtag bereits vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes angehört hat und erst nach seinem Inkraft-
treten aus dem Bayerischen Landtag ausscheidet, erhält Altersent-
schädigung nach diesem Gesetz; dabei wird die Zeit der Mitglied-
schaft vor Inkrafttreten dieses Gesetzes berücksichtigt, soweit
nicht das Mitglied auf eigenen Antrag von der Mitgliedschaft
befreit war oder ihm die eigenen Beiträge zur Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung erstattet worden sind. 

(4) An Stelle der Altersentschädigung nach Absatz 3 werden auf
Antrag die nach der Satzung des Versorgungswerks des Bayeri-
schen Landtags geleisteten eigenen Beiträge zur Alters- und
Hinterbliebenenversorgung zinslos erstattet. In diesem Fall bleiben
die Zeiten der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes bei der Festsetzung der Altersentschädigung
nach diesem Gesetz unberücksichtigt. 



(5) An Stelle der Altersentschädigung nach Absatz 3 erhält ein Mit-
glied des Bayerischen Landtags, das die Anspruchsvoraussetzun-
gen für ein Ruhegeld nach § 6 Abs. 1 der Satzung des Versor-
gungswerks des Bayerischen Landtags erfüllt, für die Zeit der Mit-
gliedschaft im Bayerischen Landtag vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes auf Antrag Ruhegeld nach § 6 der Satzung des Versorgungs-
werks des Bayerischen Landtags; für die Zeit nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes wird Altersentschädigung nach diesem Gesetz mit
der Maßgabe gewährt, dass für jedes Jahr der Mitgliedschaft
4,78125 v.H. der Entschädigung nach Art. 5 gezahlt werden. Die
anrechenbaren Zeiten vor und nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
dürfen 16 Jahre nicht übersteigen, für den Zeitpunkt der
Anspruchsberechtigung auf Ruhegeld aus dem Versorgungswerk
und auf Altersentschädigung nach diesem Gesetz wird die gesamte
Dauer der Zugehörigkeit zum Bayerischen Landtag zugrunde
gelegt. Das Gleiche gilt für die Hinterbliebenen. 

(6) Die Anträge gemäß den Absätzen 4 und 5 sind innerhalb von
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beim Präsiden-
ten zu stellen. 

(7) Das Ruhegeld aus dem Versorgungswerk des Bayerischen
Landtags wird entsprechend der Erhöhung der Entschädigung
nach Art. 5 dieses Gesetzes angepasst. Entsprechendes gilt auch für
die Berechnungsgrundlage für ein künftiges Ruhegeld, wenn eine
Anwartschaft hierauf besteht. 

Art. 39
Versorgungsabfindung

Zeiten der Mitgliedschaft vor Inkrafttreten des Gesetzes werden
auf Antrag auf die Zeiten nach Art. 16 angerechnet. Dies gilt nicht,
soweit das Mitglied des Bayerischen Landtags auf eigenen Antrag
von der Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk des Bayerischen
Landtags befreit war oder ihm die eigenen Beiträge zur Alters-
oder Hinterbliebenenversorgung erstattet worden sind. 

Art. 40
Anrechnung früherer Versorgungsbezüge

Leistungen nach der Satzung des Versorgungswerks des Bayeri-
schen Landtags werden nicht in die Anrechnung nach Art. 22 Abs.
3 und 4 einbezogen. 
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Art. 41
Anrechnung von Zeiten für das Übergangsgeld

Zeiten der Mitgliedschaft im Bayerischen Landtag, die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes liegen, werden bei der Berechnung des Zeit-
raums, für den Übergangsgeld zu zahlen ist, berücksichtigt. Dies
gilt nicht, soweit die frühere Zeit durch die Gewährung eines
Übergangsgeldes bereits abgegolten wurde. 

Art. 42
Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-,
Geburts- und Todesfällen und Unterstützungen

für ehemalige Mitglieder des Bayerischen Landtags

Art. 20 und 21 gelten auch für ehemalige Mitglieder des Bayeri-
schen Landtags, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus dem
Bayerischen Landtag ausgeschieden sind, und für deren Hinter-
bliebene.  

Art. 43
Besteuerung

§ 22 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes findet erstmals auf Lei-
stungen Anwendung, die auf Grund dieses Gesetzes gezahlt wer-
den. 

Art. 43a
Anwendung bisherigen und neuen Rechts auf Versorgungs-

ansprüche und Versorgungsanwartschaften, die vor dem
1. November 1990 entstanden sind

(1) Versorgungsansprüche, die vor dem 1. November 1990 entstan-
den sind, richten sich nach dem bis zum 31. Oktober 1990 gelten-
den Recht. 

(2) Wurde vor dem 1. November 1990 eine Anwartschaft auf eine
Altersentschädigung nach den Art. 12 bis 14 erworben und tritt der
Versorgungsfall vor dem 1. Januar 2002 ein, so bestimmt sich der
Versorgungsanspruch nach dem bis zum 31. Oktober 1990 gelten-
den Recht. 

(3) Tritt der Versorgungsfall nach dem 31. Dezember 2001 ein, so
bleibt eine vor dem 1. November 1990 nach den Art. 12 bis 14
erworbene Anwartschaft auf eine Altersentschädigung sowohl hin-
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sichtlich der Höhe als auch des Bezugszeitpunktes unberührt. Im
Übrigen gelten der Steigerungssatz und, sofern dies günstiger ist,
der Bezugszeitpunkt nach neuem Recht. 

(4) Die Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen nach Art. 18
sind hinsichtlich der Anwendung von bisherigem und neuem
Recht abhängig von dem Anspruch oder der Anwartschaft auf
Altersentschädigung des Verstorbenen im Zeitpunkt seines Todes. 

(5) Art. 11 Abs. 1 Satz 5 in der ab 1. November 1990 geltenden Fas-
sung findet nur Anwendung, wenn auf den Versorgungsfall aus-
schließlich neues Recht Anwendung findet. 

(6) Art. 22 findet in der ab 1. November 1990 geltenden Fassung
Anwendung. 

(7) Art. 43b findet auf Versorgungsansprüche nach den Abs. 1 bis 4
Anwendung. 

Art. 43b
Übergangsregelungen zu der ab 1. Juli 2003 geänderten Alters-

entschädigung und Hinterbliebenenversorgung

(1) Versorgungsansprüche, die vor dem 1. Juli 2003 entstanden
sind, richten sich nach dem bis zum 30. Juni 2003 geltenden Recht
nach folgender Maßgabe: 

Ab der ersten auf den 30. Juni 2003 folgenden Anpassung der Ent-
schädigung nach Art. 5 wird die bei der Berechnung der Versor-
gungsansprüche zugrunde liegende Entschädigung bis zur siebten
Anpassung durch einen Anpassungsfaktor nach Maßgabe der fol-
genden Tabelle vermindert:  

Anpassung nach dem 30. Juni 2003 Anpassungsfaktor 
1. 0,99458 
2. 0,98917 
3. 0,98375 
4. 0,97833 
5. 0,97292 
6. 0,96750 
7. 0,96208 
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Mit dem Inkrafttreten der achten Anpassung der Entschädigung
des Art. 5 wird der den Versorgungsansprüchen zugrunde liegende
Vom-Hundert-Satz nach Art. 13 und Art. 38 Abs. 5 mit dem Fak-
tor 0,95667 vervielfältigt. Dieser verminderte Vom-Hundert-Satz
gilt als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der achten Anpassung der
Entschädigung des Art. 5 der Berechnung der Versorgungsbezüge
zugrunde zu legen. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Versorgungsfälle, die nach dem 30. Juni 2003
bis zur achten auf den 30. Juni 2003 folgenden Anpassung der Ent-
schädigung des Art. 5 eintreten. 

(3) Art. 18 Abs. 1 bis 3 in der ab 1. Juli 2003 geltenden Fassung fin-
det nur auf Ehen Anwendung, die nach dem 30. Juni 2003 geschlos-
sen werden und auf Ehen, die zwar vor dem 1. Juli 2003 geschlos-
sen wurden, bei denen aber kein Ehegatte vor dem 1. Juli 1963
geboren ist. 

Art. 43c
Übergangsregelung für die Anrechnung beim Zusammentref-

fen mehrerer Bezüge aus öffentlichen Kassen

(1) Bis zum Ende der 15. Wahlperiode des Bayerischen Landtags
findet Art. 22 Abs. 2 in der bis zum 30. Juni 2004 geltenden Fas-
sung Anwendung. Art. 22 Abs. 10 bleibt insoweit unberücksich-
tigt. 

(2) Auf die am 1. Juli 2004  vorhandenen ehemaligen Mitglieder des
Bayerischen Landtags und Hinterbliebenen findet Art. 22 Abs. 4 in
der bis zum 30. Juni 2004 geltenden Fassung Anwendung. Art. 22
Abs. 10 bleibt insoweit unberücksichtigt. 

Art. 43d
Übergangsregelungen zu der ab 1. Juli 2004 geänderten Alters-

entschädigung und Hinterbliebenenversorgung

(1) Versorgungsansprüche, die vor dem 1. Juli 2004 entstanden
sind, richten sich nach dem bis zum 30. Juni 2004 geltenden Recht.
Art. 43b bleibt unberührt.

(2) Wurde vor dem 1. Juli 2004 eine Anwartschaft auf eine Alters-
entschädigung nach den Art. 12 bis 14 erworben, so bestimmt sich
der Versorgungsanspruch nach dem bis 30. Juni 2004 geltenden
Recht. Dies gilt auch für die Mitglieder des Landtags, die bis zum
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Ende der 15. Wahlperiode eine Anwartschaft auf eine Altersent-
schädigung nach den Art. 12 bis 14 erworben und bis zu diesem
Zeitpunkt ein Mindestalter von 60 Jahren erreicht haben. Art. 43b
bleibt unberührt. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Versorgungsansprüche der Hinterbliebenen nach Art. 18
sind hinsichtlich der Anwendung von bisherigem und neuem
Recht abhängig von dem Anspruch oder der Anwartschaft auf
Altersentschädigung des Verstorbenen im Zeitpunkt seines Todes.

Art. 43e
Übergangsregelung für den Anspruch auf Alters-

entschädigung und für die Anrechnung beim
Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge

(1) Bis zum Ende der 16. Wahlperiode des Bayerischen Landtags
finden Art. 12, 15 Abs. 4, Art. 22 Abs. 2 und 7 und Art. 43d Abs. 2
in der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung Anwendung.

(2) Auf die am 1. August 2009 vorhandenen ehemaligen Mitglieder
des Bayerischen Landtags und Hinterbliebenen, die am 31. Juli
2009 bereits entsprechende Leistungen beziehen, findet Art. 22
Abs. 11 keine Anwendung.

Art. 44
Inkrafttreten, Weitergeltung alten Rechts

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der Art. 2, 3, 28 und 38 Abs. 1
Satz 2 am 28. Oktober 1978 in Kraft; Art. 2, 3, 28 und 38 Abs. 1
Satz 2 treten am 1. August 1977 in Kraft*). 

(2)**) Das durch Art. 16a des Gesetzes über die Aufwandsentschä-
digung der Abgeordneten des Bayerischen Landtags vom 
23. Dezember 1965 (GVBl S. 358) in der Fassung vom 24. Mai 1968
(GVBl S. 152) als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtete
Versorgungswerk des Bayerischen Landtags mit Sitz in München

BayAbgG ABGEORDNETENGESETZ34

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprüng-
lichen Fassung vom 25. Juli 1977 (GVBl S. 369). Der Zeitpunkt des
Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen
Änderungsgesetzen.

**) Inkrafttreten: 1. Oktober 2003



und die hierzu ergangene Satzung bestehen für die Mitglieder des
Versorgungswerks des Bayerischen Landtags und deren Hinter-
bliebene fort. Änderungen der Satzung erfolgen durch den Älte-
stenrat des Bayerischen Landtags. Sie sind im Bayerischen Staats-
anzeiger zu veröffentlichen. Die Bayerische Versorgungskammer
übernimmt unter der Aufsicht des Bayerischen Staatsministeriums
des Inneren die Verwaltung und gesetzliche Vertretung der Kör-
perschaft. Der Erste Teil des Gesetzes über das öffentliche Versor-
gungswesen (VersoG) vom 25. Juni 1994 (GVBl S. 466, BayRS 
763-1-I) in der jeweils geltenden Fassung findet entsprechende
Anwendung; die Vorschriften zum Geschäftsplan, zur Rechnungs-
legung, zur Sicherheitsrücklage, zum gebundenen Vermögen, zum
Verantwortlichen Aktuar und zur Abschlussprüfung sind nicht
anzuwenden. Der Freistaat Bayern garantiert die Erfüllung der
Verpflichtungen der Körperschaft.

(3) Für Mitglieder des Bayerischen Landtags, die sich nach dem
Rechtsstellungsgesetz im Ruhestand befinden, gilt das Rechtsstel-
lungsgesetz fort, sofern sie bis zum Ende der laufenden Wahlperio-
de aus dem Bayerischen Landtag ausgeschieden sind oder ausschei-
den werden. 

(4) Im Übrigen treten mit dem allgemeinen Inkrafttreten dieses
Gesetzes außer Kraft: 

1. Das Gesetz über die Aufwandsentschädigung der Abgeordne-
ten des Bayerischen Landtags; 

2. das Gesetz über die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat für
Angehörige des öffentlichen Dienstes (Rechtsstellungsgesetz); 

3. die Satzung des Versorgungswerks des Bayerischen Landtags.  
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